
Gemeindeinformation 2026 -1.doc , Seite 1 von 8  

  Zugestellt durch Post.at    Amtliche Mitteilung  

 

Hönigtaler Straße 2  

8010 Kainbach bei Graz  

Pol. Bezirk Graz -Umgebung  
Tel.: 0316/30 -10-10 

E -Mail: gde@kainbach.gv.at  

www.kainbach.gv.at  

UID -Nr.: ATU59448949  

Hönigtaler Straße 2  

8010 Kainbach bei Graz  

Pol. Bezirk Graz -Umgebung  
Tel.: 0316/30 -10-10 

E -Mail: gde@kainbach.gv.at  

www.kainbach.gv.at  

UID -Nr.: ATU59448949  

 

 

Österreichische Post AG  

Info.Mail Public Plus Entgelt bezahlt  

 

Kainbach bei Graz,  

am 08.01.202 6 

 
 

GEMEINDEINFORMAT ION    1 / 20 26  
 

Schi -  und Snowboardtag am Freitag, den 2 0 . Februar 202 6
 

Wo:  4 -Berge Skischaukel Schladming  

 Hauser Kaibling -Planai -Hochwurzen -Reiteralm (www.hauser -kaibling.at)  

Wann:  Freitag, 20. Februar 2026  

Abfahrt:  06:00 Uhr – Parkplatz Sportanlage Kainbach bei Graz, Ragnitzstraße 338, 8047  

Rückkehr:  ca. 19:30 Uhr   

Kartenpfand:  Keiner (Einweg -Keycard)  Gruppentarif        (statt Normaltarif)  

Skipass Preise:   Kleinkinder (Jahrgang 2020 und jünger):  KOSTENLOS!  

 Kinder (Jahrgang 2010 bis 2019):  € 34,00  (statt € 3 9,50)  

 Jugend (Jahrgang 2007 -2009)  € 50,50  (statt € 5 9,00)  

 Erwachsene (Jahrgang 2006 und früher)  € 67,00  (statt € 7 8 ,50)  
 

In diesem Jahr findet der 

Gemeindeschi - und Snow-

boardtag am Freitag, den 2 0 . 

Februar 202 6, in den Semes-

terferien statt. Die Kosten 

des Busses werden für Be-

wohner*innen unserer Ge-

meinde von der Gemeinde 

übernommen. Für alle 

„Nicht -Kainbacher*innen“ 

beträgt der Buskostenanteil 

€ 2 4 ,--  pro Person. Der Schi-

tag findet bei einer Mindest-

teilnehmerzahl von 30 Per-

sonen s tatt.  

Anmeldungen im Gemeindeamt Kainbach bei Graz – Tel. 0316/301010 oder per Email an 

gde@kainbach.gv.at bis spätestens Mittwoch, 1 1. Februar 202 6 . 

Die Teilnahme erfolgt für alle Teilnehmer*innen auf eigene Gefahr. Die Gemeinde Kainbach bei Graz und die 

mit der Durchführung beauftragten Personen übernehmen keinerlei Haftung für Unfälle bzw. Schäden, die 

im Zusammenhang mit der Veranstaltung stehen. Der Veranstalter übernimmt keine Verantwortung bzw. 

Aufsichtspflicht für Kinder und weist ausdrücklich auf die Helmpflicht für Kinder hin.  

 

   

 ANSCHLAGTAFEL   

  

  in der Gemeinde Kainbach bei Graz  

mailto:gde@kainbach.gv.at
mailto:gde@kainbach.gv.at
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Information OMV – Seismische Messungen starten 2026  

 

 

 

 

 

Die OMV GeoTherm Graz GmbH führt im Rahmen 

der geothermischen Erkundung des oststeirischen 

Beckens seismische Messungen zur Erforschung 

des geothermischen Potenzials durch. Ziel dieser 

Messungen ist es, den geologischen Untergrund zu 

erfassen und mögliche Heißwasservorkommen für 

eine nachhaltige Wärmeversorgung zu identifizie-

ren. 

Zu Fragen bezüglich der Messung wenden Sie sich 

bitte an 0664/6121953.  

OMV Geotherm Graz GmbH  

Trabrennstraße 6 -8  

1020 Wien  

Kontaktdaten:  

seismik -steiermark2026@omv.com  

https://www.omv.at/de/graz  

mailto:seismik-steiermark2026@omv.com
https://www.omv.at/de/graz
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Kostenloser Workshop  für Senior*innen – Sicherer Unterwegs mit dem Smartphone  

Montag, 23. Februar 2026, 0 9 :00  – 11:30 Uhr im Heimatsaal  

 

Kostenloser Workshop mit nowa  

in Kainbach bei Graz  
 

 

Sicher unterwegs mit dem Smartphone   

 

Montag, 23. Februar 2026  

09:00  – 11:30 Uhr  

Heimatsaal der Gemeinde Kainbach bei Graz  

Hönigtaler Straße 4, 8010 Kainbach bei Graz  

 

In diesem praxisnahen Workshop lernen Sie, Ihr Smartphone sicher und mit mehr Ver-

trauen zu nutzen. Bringen Sie Ihre Fragen mit: Sie erhalten verständliche Tipps und 

können alles direkt am eigenen Gerät ausprobieren. Themen können die Nutzung von 

Apps wie Kamera, WhatsApp, aber auch ID -Austria oder Internetsicherheit sein.  

Der Workshop richtet sich an Senior *innen, die ihr Smartphone besser und sicherer im 

Alltag nutzen möchten. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.  

 

Dieser Workshop ist durch die Digitalisierungs -Offensive  des Bundes gefördert und für 

Teilnehmende kostenlos.  

 

Anmeldung:  

Gemeinde Kainbach bei Graz unter 0316/ 30 10 10  

oder per Mail unter gde@kainbach.gv.at  

 

 
 

https://www.digitalaustria.gv.at/Strategien/Digitaler-Aktionsplan.html
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Aktuelle Volksbegehren – Unterstützungsmöglichkeiten  
 

 

Österreichische Staatsbürgerinnen und Staatsbür-

ger, die in der Wählerevidenz einer österreichischen 

Gemeinde eingetragen sind (auch Auslandsöster-

reicherinnen und Auslandsösterreicher), können für 

die nachfolgend genannten Volksbegehren Unter-

stützungserklärungen abgeben. Die Abgabe einer 

Unterstützungserklärung ist in jeder österreichi-

schen Gemeinde zu den Amtsstunden (Zeiten des 

Parteienverkehrs) oder online (mit qualifizierter 

elektronischer Signatur = „ID Austria“) möglich. Auf 

der Homepage des BMI (Bundesministerium für 

Inneres, http://www.bmi.gv.at ) können Sie sich lau-

fend über den aktuellen Stand der Verfahren infor-

mieren.  

 

Derzeit können für folgende beim BMI registrierte Volksbegehren Unterstützungserklärungen abgegeben 

werden:  

• KAMPFHUNDERASSEN: ZUCHTVERBOT /           

IMPORTVERBOT (seit 22.01.25)  

• Einschränkung privates Feuerwerk  

(seit 28.01.25)  

• Bitcoin für Österreich (seit 30.01.25)  

• Vereinbarkeit Studium -Arbeit (seit 30.01.25)  

• flächendeckendes privates Böllerverbot  

(seit 21.02.25)  

• Smartmeter -Diktatur beenden! (seit 11.03.25)  

• SOS PFLEGE! (seit 03.04.25)  

• Nie wieder Krieg (seit 16.04.25)  

• Mountainbiken Freies WEGERECHT  

(seit 22.04.25)  

• Insektenverbot im Essen (seit 28.04.25)  

• THC -Grenzwerte Anpassung (seit 09.05.25)  

• FRIEDENSPOLITIK statt KRIEG (seit 22.05.25)  

• Kinderschutz jetzt! (seit 22.05.25)  

• Nummerntafeln für Fahrräder (seit 06.06.25)  

• Social -Media -Verbot für Unter -16-jährige  

(seit 03.07.25)  

• Abschaffung des Präsenzdienstes (seit 8.7.25)  

• Anerkennung Staat Palästina (seit 10.09.25)  

• Pensionsantrittsalter muss bleiben  

(seit 16.09.25)  

• Karenzbegehren (seit 08.10.25)  

• NEUE GERECHTE FIRMENZIELSETZUNG  

(seit 28.10.25)  

• Erdverkabelung statt Monstermasten  

(seit 30.10.25)  

 

 
Hier geht’s direkt zum Online -Portal  

 

Zu folgenden Volksbegehren  

• Karfreitag -Feiertag für Alle  

• Polizei – kritischer Personalmangel  

• Wahlpflicht Nationalratswahl Bundespräsidentenwahl  

• GRATIS Verhütung  

• Transparenz im Parlament  

wurden Einleitungsanträge gestellt. Eine Entscheidung über diese Anträge wurde noch nicht getroffen , 

es ist jedoch davon auszugehen, dass die Eintragungswochen im Frühjahr - Sommer 2026 fixiert werden.  

 

Defekte Abfallbehälter  – Austausch laufend möglich!  

 

In unserer Gemeinde werden im Bauhof Reservebehälter gelagert, womit wir rasch 

einen defekten Behälter tauschen können.  Da die Tonnen mit Seitenladerfahrzeu-

gen entleert werden, werden kaputte Behälter nicht mehr automatisch vom Ent-

sorgungsunternehmen bei der Entleerung festgestellt, die Meldung , dass ein Behäl-

ter defekt ist, muss vom jeweiligen Objekteigentümer bekanntgegeben werden.  

Wir bitten Sie wenige Tage vor der Entleerung des defekten Behälters sich im Ge-

meindeamt zu melden und uns mitzuteilen, welcher Behälter kaputt ist und ge-

tauscht werden soll. Unsere Außendienstmitarbeiter tauschen am Tag nach der Ent-

leerung dann den Behälter aus.  

http://www.bmi.gv.at/
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Kontrollpflichten für Baumbesitzer*innen  
 

Gerade in den Wintermonaten erhalten wir 

vermehrt Anrufe, dass Bäume entlang von 

Straßen oder auch im Nahbereich von Objek-

ten abgestorben sind und daher eine Gefahr 

darstellen.  

Wir möchten darauf hinweisen, dass die 

Haushaltsversicherungen eines Objektes nur 

dann Schäden abdecken, wenn diese bei ei-

nem Katastrophenereignis (starker Wind, ext-

reme Schneefälle, …) entstanden sind. Auch 

die Versicherung eines Waldeigentümers 

deckt ein fahrlässiges Verhalten nicht ab und 

führt damit in den meisten Schadensfällen zu 

Zivilrechtsklagen.  

Jeder Baumbesitzer / Jede Baumbesitzerin 

(gilt für Waldbesitzer*innen gleich wie für 

Besitzer*innen großer Bäume in Gärten) ist 

verpflichtet, sich über den Zustand der 

Bäume in regelmäßigen Abständen ein Bild 

zu machen und gefährdende Bäume oder 

abgestorbene Baumteile rasch zurückzu-

schneiden bzw. den Baum zu fällen.   

Eine Begehung der Waldbereiche neben Stra-

ßen, Stromleitungen, Objekten oder anderen 

Wegen zumindest zweimal jährlich (Jänner -

März, Juli -September) ist daher anzuraten. 

 

 
 

Sollten Sie einen für Ihre Liegenschaft gefähr-

lichen Baum oder Baumteil feststellen, so 

empfehlen wir Ihnen, dies dem Grundeigen-

tümer / der Grundeigentümerin sowohl per-

sönlich als auch nachweislich schriftlich mit-

zuteilen. Damit haben Sie Ihre Warnpflicht 

erfüllt und müssen gegebenenfalls nicht die 

Kosten der Schadensbehebung tragen, son-

dern können diese, wenn notwendig, auf Zivil-

rechtsweg einfordern. Abschließend stellen 

wir fest, dass es sich hierbei um eine privat-

rechtliche Angelegenheit handelt und die 

Gemeinde nur informativ tätig werden kann.  

 

 

Wildbachbegehung 202 6  – Dienstag, 3. März 202 6  
 

Gemäß § 101 Abs. 6 Forstgesetz 1975 (Bundes-

gesetz) ist jede Gemeinde durch die Wildbä-

che fließen verpflichtet, diese samt Zuflüssen 

innerhalb der in ihrem Gemeindegebiet lie-

genden Strecken jährlich mindestens einmal 

zu begehen. Ziel dieser Wildbachbegehung ist 

es, das Vorhandensein von Holz und anderen 

den Wasserlauf hemmenden Gegenständen 

im (Hoch -) Wasserabflussbereich festzustellen 

und die Beseitigung dieser Missstände zu or-

ganisieren. Dem Gesetz entsprechend werden 

die Mitarbeiter unserer Gemeinde am Diens-

tag, den 3. März 202 6  die Wildbäche samt de-

ren Zuflüsse begehen. Dies sind:  Ankesbach 

(Stiftingtalstraße, Jaklhof),  Thörlbach 

(Schaftal)  mit Zubringern und Milchgraben-

bach (Ragnitzstraße, Neudörfl, Milchgraben, 

Johannes von Gott -Straße und Klostermichl-

weg)  mit Zubringern.  

Sollten im Zuge der Begehung Mängel festge-

stellt werden, so sind diese dem Gesetz ent-

sprechend den Grundeigentümern schriftlich 

zur Kenntnis zu bringen.  

Weiters möchten wir festhalten, dass die Ei-

gentümer der am Bach angrenzenden Gründe 

für die Beseitigung eventuell auftretender 

Mängel verantwortlich sind, unabhängig da-

von, ob der Bach als öffentliches Gut ausge-

wiesen ist oder nicht.  

 

Für eventuelle Rückfragen wenden Sie sich an 

Herrn Amtsleiter Ing. Thomas Pichler.  
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Meldung Straßenbeleuchtung – Defekte Lichtpunkte  

 

Durch die Umrüstung der Straßenbeleuchtungs-

lichtpunkte auf energiesparende LED -

Beleuchtungskörper im Jahr 2013 kommt es seit-

dem nur sehr selten zu Ausfällen der Lichtpunkte. 

Jedoch kann es, vor allem bei Gewittern zu 

Stromschwankungen oder Blitzeinschlägen im 

Nahbereich der Straßenbeleuchtungen kommen, 

welche dann zu einer Abschaltung einzelner Licht-

punkte oder der Beleuchtung des kompletten 

Straßenzuges führen.  

Bei Ausfällen der Straßenbeleuchtung sind wir auf 

Rückmeldungen unserer Gemeindebürger*innen 

angewiesen.  

Wir bitten Sie, uns Schäden bzw. Störungen im 

Gemeindeamt bekannt zu geben um die Be-

leuchtung so rasch wie möglich wieder herzu-

stellen.  

 

 

Bauernmarkt in Hönigtal  

 

 
 

Passfotos auch 2026 im Gemeindeamt nach Terminvereinbarung möglich ! 

 

Es freut uns, dass die Kooperation mit dem Foto-

studio @Lilagestreift -  Dein Fotostudio im Center 

West, für die Erstellung von Passbildern im Ge-

meindeamt in diesem Jahr sehr gut angenommen 

wurde . S o konnten seit Mai 2025 an ausgewählten 

Terminen direkt im Gemeindezentrum  Passbilder 

ge mach t und diese gleich mit nach Hause genom-

men werden . Preis: 20€ pro Set (4 Stk.)  

Für 2026 wurde nun eine Verlängerung der Ko-

operation vereinbart! Einzige Änderung ist, dass 

die Fototermine nach telefonischer Voranmel-

dung im Gemeindeamt durchgeführt werden.  

 

Termine  2026  (immer Dienstag):  

20.01.2026, 17.02.2 026, 17.03.2026, 21.04.2026, 

19.05.202 6, 1 6 .06.202 6 , 21.07.202 6, 1 8 .08.202 6, 

15.09.202 6, 20 .10.20 26 , 1 7.11.2026 und 1 5.12.202 6 je-

weils ab  15:00 Uhr  (erster Termin, danach so lange 

Termine vereinbart werden!) . 
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Information AWV Graz -Umgebung  
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ENERGIEGEMEINSCHAFTEN – HILFE BEI DER ANMELDUNG  

Dienstag, 24.  März 2026 in der Zeit von 8 -15 Uhr  

GEMEINSAM STÄRKER  

Eine Erneuerbaren -Energie -Gemeinschaft ist 

der Zusammenschluss von Privathaushalten, 

lokalen Behörden sowie kleinen und mittleren 

Unternehmen zur gemeinsamen Erzeugung 

sowie zur Nutzung von Energie. Oberstes Ziel 

sind attraktive und stabile Preise für alle Mit-

glieder. Die Erneuerbaren -Energie -

Gemeinschaft ist professionell und regional 

gemanagt.  

 

JETZT REGISTRIEREN!   

 

 

 

 

DIE REGISTRIERUNG IST ZU KOMPLEX – SIE BENÖTIGEN DAZU HILFE?  

Sollten Sie an einer Energiegemeinschaft teilnehmen wollen, sehen sich dazu aber nicht selbst in 

der Lage oder merken bei der Anmeldung, dass Hilfe Ihnen Sicherheit geben würde, dann möch-

ten wir Sie dabei sehr gerne unterstützen!  

Am Dienstag, den 24.  März 2026, werden in 

der Zeit von 08:00 bis 15:00 Uhr zwei Mitarbei-

terinnen der Energie Zukunft WEIZplus eGen, 

bei uns in der Gemeinde sein und Sie bei der 

Anmeldung unterstützen!  

Terminvereinbarungen:  

Telefonisch unter 0664/60931174 oder  

per E -Mail unter k.halper@weizplus.at ! 

Damit die Anmeldung zur EEG vor Ort abge-

schlossen werden kann , bitten wir Sie einen 

Ausweis, die letzte Jahresstromabrechnung, 

den Netzzugangsvertrag bzw. PIN  für den Zu-

gang zur Seite der Stromnetze  sowie  Ihre Kon-

todaten mitzubringen.  

Achtung: Zugang zu ihrem  E -Mail k onto für 

den Beitritt ist unbedingt erforderlich!  
 

 

Achtung: Seit 1.9.2025 NEUE ÖFFNUNGSZEITEN GEMEINDEAMT & POSTPARTNERGESCHÄFTSSTE L LE:  

Montag, Mittwoch und Freitag jeweils von 8:00 bis 12:00 Uhr  

Dienstag und Donnerstag jeweils von 10:00 bis 12:00 und von 15:00 bis 18:00 Uhr  
 

SPRECHSTUNDEN DES BÜRGERMEI S TERS:  

Dienstag und Donnerstag jeweils von 16:00 bis 18:00 Uhr  

ÖFFNUNGSZEITEN ASZ – Sperrmüllsammlung:  

Einmal im Monat in der Zeit von 07:30 bis 12:00 und 13:00 bis 17:45 Uhr,  

Terminvereinbarung  per App, über Homepage oder telefonisch  

Kommende Termine:  13.02., 13.03., 10.04., *18.04. – Vormittag!*, 08.05., 19.06., 10.07., 14.08., 11.09., 09.10., 13.11. und 11.12.2026  
 

KOSTENLOSE BERATUNG IM GEMEINDE ZENTRUM : 
(telefonische Voranmeldung – Terminvereinbarung erforderlich!):  

BAUBERATUNG EN : 

zweimal im Monat am Nachmittag  

SPRECHSTUNDE DES NOTARS:  

zweiter Donnerstag des Monats ab 16:00 Uhr  

P ASSFOTOTERMINE:  

20.01.2026, 17.02.2026, 17.03.2026, 21.04.2026, 19.05.2026, 16.06.2026, 21.07.2026, 18.08.2026, 15.09.2026, 20.10.2026, 17.11 .2026 und 

15.12.2026 jeweils ab 15:00 Uhr (erster Termin, danach so lange Termine vereinbart werden!)   
 

 

 

Der Gemeindevorstand:  

Gemeindekassier:                                           Bürgermeister:                                        Vizebürge rmeister:  

 

 

 

(Alois Höfer)                                              (Ing. Matthias Hitl)                                          (Johann Bl oder)  

für  

Kainbach bei Graz 

mailto:k.halper@weizplus.at

